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Hinweise des Lehrwartes zu AB/FB 

 
 Definierung von Fremdstunden: 

Was sind alles Fremdstunden? 
Erste Hilfe/DRK, Lehrgänge von KSB/SSB, Themen wie Modernes Fitness-
Training, kleine Spiele, Funktional-Training, Coaching 
Lehrgänge anderer LFV werden vollumfänglich akzeptiert, z. B. alle 
leichtathletik-spezifischen AB/FB-Stunden anderer LFV. (auch als 15 LE). 

Wieviel „externe Stunden“ werden genehmigt? 
Max. 7 LE/4-Jahres-Zyklus (keine Doppelanrechnung möglich, z. B. 1x für 
Kampfrichter und gleichzeitig für C-Trainer) 

Nachweise: 
Genehmigung nur durch Vorlage einer TN-Bestätigung und Hochladen in Datei 
in Phoenix 

Was zählt nicht als Fremdstunden: 
Mitgliederversammlungen, Kreis-/Stadtverbandstagungen, Kampfrichter-
lehrgänge, Hospitationsstunden, Sportabzeichen 

 Wer darf Teilnahmebestätigungen ausstellen? 

Nur der Lehrwart des LVS durch die GS. 

Genehmigungen/Erteilung von TN-Bestätigungen NUR bei angemeldeten und 
in Phoenix registrierten AB/FB des LVS. 

 Trainer-FB im Kreis- oder Stadtverband 

Der Schulungsplan muss beim Lehrwart mit Datum, Ort und Uhrzeit genehmigt 
und in Phoenix bereitgestellt werden. Die Anlage des Seminares erfolgt durch 
die GS des LVS, ebenso die TN-Bestätigung wie auch die Gutschrift der LE´s 
im System. 

Werden zu dieser Veranstaltung keine Dozenten/Referenten bezahlt, sind die 
eigenen Mitglieder der jeweiligen KV/SV kostenfrei. Alle weiteren TN des 
Seminares zahlen die Gebühr entsprechend den AGB´s. 


